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Zehntes Gesetz
zur Änderung des Berliner Wassergesetzes

Vom 17. Februar 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Berliner Wassergesetzes

Das Berliner Wassergesetz in der Fassung vom 3. März 1989
(GVBl. S. 605), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom
24. Juni 2004 (GVBl. S. 250), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst:

„ I n h a l t s v e r z e i c h n i s

ERSTER  TEIL

Einleitende Bestimmungen, Bewirtschaftung der Gewässer,
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan

§ 1 Einleitende Bestimmungen
§ 2 Gewässereinteilung

§ 2a Grundsätze

§ 2b Bewirtschaftung der Gewässer in der Flussgebiets-
einheit Elbe

§ 2c Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
§ 2d Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der

Erstellung des Bewirtschaftungsplans
§ 2e Verzeichnis der Schutzgebiete

§ 2f Bewirtschaftungsziele, Fristen

ZWEITER TEIL

Eigentumsverhältnisse an den Gewässern

§ 3 Gewässer erster Ordnung

§ 4 Gewässer zweiter Ordnung
§ 5 Bisheriges Eigentum

§ 6 Uferlinie
§ 7 Überflutung

§ 8 Verlandung

§ 9 Uferabriss
§ 10 Wiederherstellung eines Gewässers

§ 11 Verlassenes Gewässerbett, Inseln

§ 12 Duldungspflicht der Anlieger
§ 13 Duldungspflicht des Gewässereigentümers

§ 13a Grundwasserentnahmeentgelt

DRITTER TEIL

Benutzung der Gewässer, Genehmigung von Anlagen

Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen

§ 13b Zulassungsvoraussetzungen

§ 14 Benutzungsbedingungen und Auflagen
§ 15 Bewilligung

§ 16 Erlaubnis

§ 16a Koordinierung der Verfahren 
§ 16b Antragstellung, Antragsunterlagen

§ 16c Mindestinhalt der Erlaubnis oder Genehmigung

§ 16d Überwachung und Überprüfung der Erlaubnis und
Genehmigung

§ 16e Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Informa-
tionen

§ 16f Grenzüberschreitende Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung

§ 16g Vorhandene Benutzungen und Indirekteinleitungen

§ 16h Vorhaben mit Umweltverträglichkeitsprüfung

§ 17 Berücksichtigung anderer Einwendungen im Bewilli-
gungsverfahren

§ 18 Zusammentreffen mehrerer Erlaubnis- oder Bewilli-
gungsanträge

§ 19 Ausgleich von Rechten und Befugnissen

§ 20 Zuständigkeit

§ 21 Vorkehrungen bei Stilllegung von Anlagen für die
Benutzung eines Gewässers sowie Erlöschen einer
Erlaubnis oder Bewilligung

§ 22 Wasserschutzgebiete

§ 22a Bauliche Anlagen in Wasserschutzgebieten

§ 23 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Anzeige-
pflicht

§ 23a Verhütung von Gewässerschäden; Meldepflicht

§ 23b Genehmigung von Rohrleitungsanlagen

§ 24 Notfälle

§ 24a Ausbau von Ver- und Entsorgungsnetzen

Abschnitt II

Besondere Bestimmungen für oberirdische Gewässer

Titel 1

Erlaubnisfreie Benutzung

§ 25 Gemeingebrauch

§ 26 Eigentümer- und Anliegergebrauch

§ 27 Benutzung zu Zwecken der Fischerei

Titel 2

Schiff- und Floßfahrt

§ 28 Zulässigkeit

Titel 3

Indirekteinleiterregelung, Abwasserbeseitigung

§ 29 Reinhaltung der Gewässer

§ 29a Genehmigungspflicht für Einleitungen in öffentliche
Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen)

§ 29b Inhalt der Genehmigung, Mitteilung von Verstößen
gegen die Genehmigungspflicht

§ 29c Selbstüberwachung von Indirekteinleitungen

§ 29d Abwasserbeseitigung

§ 29e Abwasserbeseitigungspflicht

§ 29f Mitbenutzung von Anlagen
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Titel 4

Besondere Bestimmungen für Stauanlagen

§ 30 Staumarke

§ 31 Erhalten der Staumarke

§ 32 Kosten

§ 33 Außerbetriebsetzen von Stauanlagen

§ 34 Unbefugtes Ablassen

§ 34a Besondere Pflichten

§ 35 Talsperren, Wasserspeicher

Abschnitt III

Besondere Bestimmungen für das Grundwasser

§ 36 Erlaubnisfreie Benutzung

§ 36a Niederschlagswasserbewirtschaftung

§ 36b Erlaubnisfreiheit für das Einleiten von Niederschlags-
wasser

§ 37 Erdaufschlüsse

§ 37a Öffentliche Wasserversorgung

§ 37b Anzeigepflicht und Selbstüberwachung der öffent-
lichen Wasserversorgung

§ 38 Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

VIERTER TEIL

Ausgleich der Wasserführung, Unterhaltung und Ausbau
von oberirdischen Gewässern, Deichen und Dämmen

Abschnitt I

Ausgleich der Wasserführung

§ 38a Grundsätze

§ 38b Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung

Abschnitt II

Unterhaltung, Gewässerrandstreifen

§ 39 Unterhaltungspflicht

§ 40 Umfang der Unterhaltung 

§ 40a Gewässerrandstreifen

§ 41 Unterhaltungslast

§ 42 Unterhaltungslast bei Anlagen in und an Gewässern

§ 43 Übergang der Unterhaltungspflicht

§ 44 Beseitigung von Hindernissen

§ 45 Ersatzvornahme

§ 46 Umlage des Unterhaltungsaufwandes des Landes

§ 47 Beitragspflicht zu den Kosten der Unterhaltung flie-
ßender künstlicher und stehender Gewässer

§ 48 Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung

§ 49 Sonstige Unterhaltungspflichten

Abschnitt III

Ausbau oberirdischer Gewässer

§ 50 Schadenverhütende Einrichtungen

§ 51 Entschädigung

§ 52 Besondere Pflichten im Interesse des Ausbaues

§ 53 Vorteilsausgleich

§ 54 Planfeststellung

§ 55 Pflicht zum Ausbau

§ 56 Förderung durch das Land

Abschnitt IV

Deiche, Dämme

§ 57 Errichten, Beseitigen, Umgestalten

§ 58 Unterhaltung und Wiederherstellung

§ 59 Übergang der Unterhaltungspflicht

§ 60 Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung

Abschnitt V

Streitfälle

§ 61 Entscheidung in Streitfällen

FÜNFTER TEIL

Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Sicherung des
Wasserabflusses

Abschnitt I

Anlagen in und an oberirdischen Gewässern

§ 62 Genehmigung

§ 62a Anlagen in Gewässern

§ 62b Anlagen an Gewässern

§ 62c Einrichtungen zur Aufnahme von Abfallstoffen

Abschnitt II

Überschwemmungsgebiete

§ 63 Feststellung

§ 64 Genehmigung

§ 65 Zusätzliche Maßnahmen

Abschnitt III

Wild abfließendes Wasser

§ 66 Änderung des Wasserablaufs

SECHSTER TEIL

Gewässeraufsicht

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 67 Aufgaben der Wasserbehörde und der Bezirksämter,
wasserwirtschaftliche Untersuchungen

§ 67a Erfassung der Grundwasserentnahmen

§ 68 Besondere Pflichten im Interesse der Gewässeraufsicht

§ 68a Emissionserklärung

§ 69 Bauüberwachung

§ 70 Bauabnahme

§ 71 Kosten der Gewässeraufsicht

§ 71a Erleichterungen für auditierte Betriebsstandorte

Abschnitt II

Besondere Vorschriften

Titel 1

Wasserschau

§ 72 Aufgabe und Durchführung

Titel 2

Wassergefahr

§ 73 Wassergefahr
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SIEBENTER TEIL

Zwangsrechte

§ 74 Maßnahmen der Gewässerkunde

§ 75 Verändern oberirdischer Gewässer

§ 76 Anschluss von Stauanlagen

§ 77 Durchleiten von Wasser und Abwasser

§ 78 Mitbenutzen von Anlagen

§ 79 Einschränkende Vorschriften

§ 80 Entschädigung

§ 81 Recht auf Grundabnahme

§ 82 Vorarbeiten

§ 83 Zuständigkeit

ACHTER TEIL

Entschädigung, Ausgleich

§ 84 Art und Ausmaß

NEUNTER TEIL

Zuständigkeit, förmliches Verfahren

Abschnitt I

§ 85 Zuständigkeit

Abschnitt II

Förmliches Verfahren

§ 86 Grundsatz

§ 87 Öffentliche Bekanntmachung

§ 88 Mündliche Verhandlung, Bestellung von Bevollmäch-
tigten

§ 89 Aussetzung des Verfahrens

§ 90 Vorläufige Anordnung, vorzeitiger Beginn, Beweis-
sicherung

§ 91 Sicherheitsleistung

§ 92 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 93 Verfahrenskosten

§ 94 (aufgehoben)

§ 95 (aufgehoben)

§ 96 Festsetzung der Entschädigung und des Ausgleichs

§ 97 Vollstreckbarkeit

§ 98 Rechtsweg

ZEHNTER TEIL

Wasserbuch

§ 99 Einrichtung und Führung

§ 100 Eintragung

§ 101 Verfahren

§ 102 Einsicht in das Wasserbuch

ELFTER TEIL

Bußgeldvorschriften

§ 103 (aufgehoben)

§ 104 Ordnungswidrigkeiten

ZWÖLFTER TEIL

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 105 Alte Rechte und alte Befugnisse

§ 106 Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse

§ 107 Vorbehalt bei alten Rechten und alten Befugnissen

§ 108 Vorkehrungen bei Erlöschen eines alten Rechts oder
einer alten Befugnis

§ 109 Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener wasser-
rechtlicher Urkunden

§ 110 Anhängige Verfahren

§ 111 Verwaltungsvollstreckung

§ 112 Verwaltungsvorschriften, Bekanntgabe von Formu-
laren

§ 112a Umsetzung des Rechts der Europäischen Gemein-
schaft

§ 113 Einschränkung von Grundrechten

§ 113a (aufgehoben)

§ 113b Datenübermittlung bei Bodenverunreinigungen

§ 113c Datenschutz

§ 114 Inkrafttreten dieses Gesetzes

Anlage 1 (zu § 2)

Anlage 2 (zu § 2e Abs. 1 und § 2f Abs. 1 Nr. 4)

Anlage 3 (zu §16h Abs. 2)“.

2. Die Überschrift des Ersten Teils wird wie folgt gefasst:

„Einleitende Bestimmungen, Bewirtschaftung der Gewässer,
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan“.

3. § 1 Abs. 6 wird aufgehoben.

4. Nach § 2 werden folgende §§ 2a bis 2f eingefügt:

„§ 2a (zu § 1a WHG)

Grundsätze

(1) Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so
zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im
Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeid-
bare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der
direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und
damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet
wird. Natürliche oder naturnahe Gewässer sollen erhalten wer-
den; bei anderen Gewässern ist ein naturnaher Zustand anzustre-
ben; die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer Gewässer-
randstreifen und Uferzonen sind als Lebensstätten und Lebens-
räume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und so
weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungs-
funktion auf Dauer erfüllen können. Entnommenes Wasser muss
möglichst sparsam verwendet werden.

(2) Bei allen Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf
Gewässer verbunden sein können, ist die nach den Umständen
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Beeinträchtigung
der Gewässer, insbesondere ihrer ökologischen Funktionen, zu
vermeiden.

(3) Die Bewirtschaftung der Gewässer, insbesondere ihre
nachhaltige Entwicklung, und die sparsame Verwendung von
Wasser soll auch durch ökonomisch wirkende Maßnahmen ge-
fördert werden.

§ 2b (zu § 1b Abs. 3 WHG)

Bewirtschaftung der Gewässer
in der Flussgebietseinheit Elbe

Die oberirdischen Gewässer und das Grundwasser im Land
Berlin werden der Flussgebietseinheit Elbe zugeordnet und sind
in dieser zu bewirtschaften.
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§ 2c (zu §§ 1b, 36 und 36b WHG)

Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan

(1) Für die Flussgebietseinheit Elbe sind ein Maßnahmen-
programm und ein Bewirtschaftungsplan aufzustellen. Für den
Teilbereich der Flussgebietseinheit, der sich auf dem Gebiet des
Landes Berlin befindet, erstellt die für die Wasserwirtschaft
zuständige Senatsverwaltung Beiträge für das Maßnahmen-
programm und den Bewirtschaftungsplan und koordiniert diese
Beiträge mit den übrigen an der Flussgebietseinheit Elbe betei-
ligten Ländern. Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senats-
verwaltung koordiniert das Maßnahmenprogramm und den Be-
wirtschaftungsplan mit den zuständigen Behörden der anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auf deren Hoheits-
gebiet sich die Flussgebietseinheit Elbe erstreckt. Die Koordi-
nierung erfolgt im Benehmen und, soweit auch Verwaltungs-
kompetenzen des Bundes berührt sind, im Einvernehmen mit
den zuständigen Bundesbehörden. Im Falle des Satzes 3 ist das
Einvernehmen der zuständigen Bundesbehörden auch erforder-
lich, soweit die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten
nach Artikel 32 des Grundgesetzes berührt ist.

(2) Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung
kann die Koordination des Maßnahmenprogramms und des Be-
wirtschaftungsplans durch Verwaltungsvereinbarung mit den
übrigen an der Flussgebietseinheit Elbe beteiligten Ländern und
Staaten regeln.

(3) Das Maßnahmenprogramm und der Bewirtschaftungsplan
sind bis zum 22. Dezember 2009 aufzustellen. Das Maßnahmen-
programm enthält die grundlegenden und die ergänzenden Maß-
nahmen nach Artikel 11 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang VI
Teil A und Artikel 11 Abs. 4 in Verbindung mit Anhang VI
Teil B der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1), der Bewirtschaftungs-
plan die in Artikel 13 in Verbindung mit Anhang VII der Richt-
linie 2000/60/EG genannten Informationen. Die Teilbereiche
des Maßnahmenprogramms und des Bewirtschaftungsplans, die
das Gebiet des Landes Berlin betreffen, werden von der für die
Wasserwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung für verbindlich
erklärt und im Amtsblatt für Berlin veröffentlicht.

(4) Die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maßnahmen
sind bis zum 22. Dezember 2012 durchzuführen. Neue oder im
Rahmen eines aktualisierten Programms geänderte Maßnahmen
sind innerhalb von drei Jahren, nachdem sie aufgenommen wur-
den, durchzuführen.

(5) Das Maßnahmenprogramm und der Bewirtschaftungsplan
sind erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschließend
alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu ak-
tualisieren.

§ 2d (zu § 36b WHG)

Information und Anhörung der Öffentlichkeit
bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplans

(1) Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung
fördert die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen bei der
Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung des Bewirtschaf-
tungsplans.

(2) Spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den
sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, werden der Zeitplan, das
Arbeitsprogramm für die Erstellung des Bewirtschaftungsplans
und die zu treffenden Anhörungsmaßnahmen veröffentlicht.

(3) Ein Überblick über die für das Einzugsgebiet festgestellten
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen wird spätestens zwei
Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht,
veröffentlicht.

(4) Entwürfe des Bewirtschaftungsplans werden spätestens
ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht,
veröffentlicht. Auf Antrag wird von der für die Wasserwirtschaft
zuständigen Senatsverwaltung auch Zugang zu Hintergrunddo-
kumenten und -informationen, die bei der Erstellung des Bewirt-
schaftungsplanentwurfs herangezogen wurden, nach den Vor-

schriften des Umweltinformationsgesetzes gewährt; Kosten wer-
den insoweit nicht erhoben.

(5) Innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung kann
zu den Vorhaben nach den Absätzen 1 bis 3 schriftlich oder zur
Niederschrift bei der für die Wasserwirtschaft zuständigen
Senatsverwaltung Stellung genommen werden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die zu aktualisierenden
Bewirtschaftungspläne nach § 2c Abs. 5.

§ 2e
Verzeichnis der Schutzgebiete

(1) Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung
führt ein Verzeichnis oder mehrere Verzeichnisse aller Schutz-
gebiete im Sinne der Anlage 2 innerhalb der Flussgebietseinheit
Elbe, die nach gemeinschaftlichen Vorschriften zum Schutz von
oberirdischen Gewässern oder des Grundwassers oder zur
Erhaltung von unmittelbar von Gewässern abhängigen Lebens-
räumen und Arten festgesetzt worden sind oder festgesetzt
werden sollen.

(2) Jedes Verzeichnis nach Absatz 1 enthält alle Gewässer, die
für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch
genutzt werden oder die für eine solche Nutzung künftig vor-
gesehen sind.

(3) Die Verzeichnisse sind regelmäßig, mindestens aber alle
drei Jahre, zu überarbeiten und, soweit erforderlich, zu aktuali-
sieren.

§ 2f (zu §§ 25a bis 25d, 33a WHG)
Bewirtschaftungsziele, Fristen

(1) Bis zum 22. Dezember 2015 sind zu erreichen
1. bei den oberirdischen Gewässern ein guter ökologischer und

chemischer Zustand (§ 25a Abs. 1 Nr. 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes),

2. bei künstlichen oder erheblich veränderten Gewässern ein gu-
tes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand
(§ 25b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes),

3. beim Grundwasser ein guter mengenmäßiger und chemischer
Zustand (§ 33a Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes)
und

4. bei den Schutzgebieten im Sinne der Anlage 2 alle in den
Nummern 1 bis 3 genannten Ziele, sofern die Rechtsvor-
schriften der Europäischen Gemeinschaft, nach denen die
Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen
Bestimmungen enthalten.

§ 25d des Wasserhaushaltsgesetzes bleibt unberührt.
(2) Die in Absatz 1 festgelegte Frist kann unter den in § 25c

Abs. 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten Vorausset-
zungen höchstens zweimal um sechs Jahre verlängert werden.
Lassen sich die Ziele auf Grund der natürlichen Gegebenheiten
nicht innerhalb des verlängerten Zeitraums erreichen, sind wei-
tere Verlängerungen möglich.“

5. Vor § 14 wird folgender § 13b eingefügt:

„§ 13b
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Auf Grund des Wasserhaushaltsgesetzes, dieses Gesetzes
und der nach diesen Gesetzen erlassenen Verordnungen erfor-
derliche Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfest-
stellungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen von Maß-
nahmen und Anlagen, die Auswirkungen auf den Zustand der
Gewässer haben können, dürfen nur erteilt werden, wenn sie sich
an den maßgebenden Bewirtschaftungszielen nach den §§ 25a
bis 25d und 33a des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit
§ 2f ausrichten, der Erreichung dieser Ziele nicht entgegenste-
hen und den im Maßnahmenprogramm nach § 36 des Wasser-
haushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c gestellten Anforderun-
gen entsprechen.

(2) Die Zulassungen können insbesondere zur Sicherstellung
der Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 unter Bedingun-
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gen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. § 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes und § 14 bleiben unberührt.

(3) Zulassungen nach Absatz 1 sind regelmäßig zu überprüfen
und, soweit es zum Erreichen der jeweiligen Bewirtschaftungs-
ziele und zur Erfüllung des Maßnahmenprogramms erforderlich
ist, anzupassen. § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für behördliche
Zulassungen nach anderen Rechtsvorschriften, sofern diese was-
serrechtliche Zulassungen ersetzen oder konzentrieren, mit Aus-
nahme von Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen nach dem
Bundeswasserstraßengesetz.“

6. In § 16 Abs. 2 Nr. 1 wird das abschließende Komma durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„dies gilt insbesondere dann, wenn die weitere Benutzung die
Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a bis 25d
und 33a des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2f ge-
fährdet und das Maßnahmenprogramm nach § 36 des Wasser-
haushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c entsprechende Anfor-
derungen enthält,“.

7. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen, wer-
den die Worte „der Gewässer erster Ordnung“ durch die Wor-
te „der schiffbaren Gewässer“ und wird der letzte Halbsatz
„soweit dies ohne rechtswidrige Benutzung fremder Grund-
stücke möglich ist.“ durch folgenden Halbsatz ersetzt:

„soweit nicht

1. andere Rechtsvorschriften oder Rechte anderer entgegen-
stehen,

2. Befugnisse anderer dadurch beeinträchtigt werden,

3. das Erreichen der maßgeblichen Bewirtschaftungsziele
nach den §§ 25a bis 25d und 33a des Wasserhaushaltsge-
setzes in Verbindung mit § 2f dadurch erschwert wird oder

4. Inhalte des Maßnahmenprogramms nach § 36 des Wasser-
haushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c entgegenste-
hen.“

b) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Wasserbehörde“ durch die
Worte „zuständige Behörde“ ersetzt.

8. In § 27 werden die Worte „soweit dadurch das Gewässer in
seinen Eigenschaften oder der Wasserabfluss nicht nachteilig
beeinflusst werden“ durch die Worte „wenn dadurch keine
signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand der
Gewässer zu erwarten sind“ ersetzt.

9. In der Überschrift des Titels 3 des Abschnitts II des Dritten Teils
wird das Wort „Reinhalteordnungen,“ gestrichen.

10. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29

Reinhaltung der Gewässer

(1) Das Einleiten und Einbringen von Grund- und Abwasser
sowie wassergefährdenden Stoffen in Leitungen, die in ein
Gewässer führen (mittelbare Einleitung), bedarf, soweit eine
Gewässerbenutzung im Sinne des § 3 des Wasserhaushaltsgeset-
zes nicht vorliegt, der Genehmigung der nach § 85 zuständigen
Behörde.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn durch die mittel-
bare Einleitung eine schädliche Verunreinigung des Gewässers
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften
zu besorgen ist und diese Nachteile nicht durch Nebenbestim-
mungen verhütet oder ausgeglichen werden können.

(3) Mittelbare Einleitungen unterliegen den Vorschriften über
die Gewässeraufsicht (§§ 67 bis 71).

(4) Abwasser, das bei der Reinigung von Fahrzeugen anfällt
und mit Reinigungsmitteln versetzt ist, darf weder unmittelbar
noch mittelbar in ein Gewässer eingeleitet werden.“

11. Es wird folgender § 34a eingefügt:

„§ 34a

Besondere Pflichten

Wer eine Stauanlage errichtet oder wesentlich ändert, hat
durch geeignete Einrichtungen die Durchgängigkeit des Gewäs-
sers zu erhalten oder wieder herzustellen, wenn die Bewirtschaf-
tungsziele nach den §§ 25a bis 25d des Wasserhaushaltsgesetzes
in Verbindung mit § 2f dies erfordern und das Maßnahmen-
programm nach § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbin-
dung mit § 2c hierfür entsprechende Anforderungen enthält. § 5
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a des Wasserhaushaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt.“

12. In § 36a Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Worte
„oder sonstige signifikante nachteilige Auswirkungen auf den
Zustand der Gewässer nicht zu erwarten sind“ eingefügt.

13. In § 36b werden nach dem Wort „bedarf“ ein Komma und die
Worte „wenn durch die Benutzung keine signifikanten nachtei-
ligen Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer zu erwarten
sind“ eingefügt.

14. In der Überschrift des Abschnitts II des Vierten Teils werden
nach dem Wort „Unterhaltung“ ein Komma und das Wort „Ge-
wässerrandstreifen“ angefügt.

15. § 40 wird wie folgt gefasst:

„§ 40 (zu § 28 WHG)

Umfang der Unterhaltung

(1) Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst auch seine
Pflege und Entwicklung zur Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele nach den §§ 25a bis 25d des Wasserhaushaltsgesetzes in
Verbindung mit § 2f. Die Anforderungen des Maßnahmenpro-
gramms nach § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung
mit § 2c sind zu beachten. Zur Gewässerunterhaltung gehören
insbesondere:

1. die Räumung und Festlegung des Gewässerbetts,

2. die Freihaltung, der Schutz und die Unterhaltung der Ufer,

3. die Erhaltung und Entwicklung von Gewässerrandstreifen
(§ 40a),

4. die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den
Wasserabfluss, die Feststoff- und Eisabfuhr sowie für die
Wasser-, Feststoff- und Eisrückhaltung entsprechend den
wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen,

5. Maßnahmen zur Verhütung von Uferabbrüchen, die den
Wasserabfluss erheblich behindern,

6. an schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der Bundeswasser-
straßen die Erhaltung der Schiffbarkeit sowie Maßnahmen,
die erforderlich sind, um Schäden zu beseitigen oder zu ver-
hüten, die durch die Schifffahrt an den Ufergrundstücken ent-
stehen können oder entstanden sind, soweit die Schäden den
Bestand der Ufergrundstücke gefährden.

Die Erhaltung der Schiffbarkeit umfasst nicht die Zufahrt zu den
Umschlag- und Anlegestellen sowie zu den Häfen, soweit sie
nicht in der Verwaltung des Landes stehen.

(2) Die nach § 85 zuständige Behörde kann durch Anordnung
die nach Absatz 1 erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen
festlegen sowie Art und Umfang dieser Maßnahmen und die
hierfür einzuhaltenden Fristen bestimmen, sofern das Maßnah-
menprogramm hierzu keine weitergehenden Anforderungen ent-
hält. Dabei kann auch bestimmt werden, dass eine Unterhaltung
nicht durchzuführen ist, wenn dies für die Erreichung des nach
§ 2f Abs. 1 geforderten Zustandes notwendig ist. Die Anordnun-
gen können auch allgemein für mehrere Gewässer, für mehrere
Unterhaltungspflichtige oder für Einzugsgebiete oder Teilein-
zugsgebiete durch Rechtsverordnung der für die Wasserwirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung geregelt werden.“
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16. Es wird folgender § 40a eingefügt:

„§ 40a

Gewässerrandstreifen

(1) Soweit es die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a bis
25d und 33a des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit
§ 2f erfordern und das Maßnahmenprogramm nach § 36 des
Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c entsprechende
Anforderungen enthält, sind landseits der Uferlinie oder der
Böschungsoberkante des Gewässers bei Gewässern erster Ord-
nung und fließenden Gewässern zweiter Ordnung Gewässer-
randstreifen einzurichten. Die für die Wasserwirtschaft zustän-
dige Senatsverwaltung kann bestimmte Gewässer oder Ufer-
zonen von dieser Regelung ausnehmen, soweit dies mit den
Grundsätzen des § 2a vereinbar ist.

(2) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesse-
rung der ökologischen Funktion des Gewässers, der Verbesse-
rung der morphologischen Gewässerstruktur sowie der Rückhal-
tung von Einträgen aus diffusen Quellen. Nutzungen, die den
Zwecken des Gewässerrandstreifens nach Satz 1 zuwiderlaufen,
sind in diesen verboten; insbesondere sind verboten

1. der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,

2. der Umbruch von Dauergrünland,

3. die Ackernutzung,

4. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen insbesondere
das Waschen, Reparieren, die Vornahme von Ölwechsel und
das Betanken von Fahrzeugen sowie sonstige Handlungen,
die eine Verunreinigung des Ufers oder des Gewässers durch
wassergefährdende Stoffe, insbesondere Mineralöle und or-
ganische Lösungsmittel, verursachen können; ausgenommen
vom Verbot ist der Transport auf öffentlichen und privaten
Straßen und Schienen.

Ackernutzung ist in den Gewässerrandstreifen in Grünland-
nutzung zurückzuführen.

(3) Von den Anforderungen und Verboten nach Absatz 2 kann
die nach § 85 zuständige Behörde im Einzelfall Ausnahmen
zulassen, sofern ein überwiegendes öffentliches Interesse dies
erfordert oder die Anforderungen oder das Verbot für den Be-
troffenen eine unzumutbare Härte darstellen würden. Die Zulas-
sung einer Ausnahme kann widerrufen oder nachträglich mit
Nebenbestimmungen versehen werden.“

17. § 54 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Planfeststellung und die Plangenehmigung sind zu
versagen, soweit von dem Ausbau eine Beeinträchtigung des
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dau-
erhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwassergefahr
oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, zu erwarten
ist. Die Planfeststellung und die Plangenehmigung können mit
Bedingungen versehen, mit Auflagen verbunden, befristet oder
widerrufen werden, soweit dies zur Wahrung des Wohls der All-
gemeinheit oder zur Erfüllung von öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, die dem Vorhaben entgegenstehen können, erforder-
lich ist. Die Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Neben-
bestimmungen im Sinne des Satzes 2 sowie der Widerruf sind
auch nach der Unanfechtbarkeit der Planfeststellung und der
Plangenehmigung zulässig, wenn dies zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele nach § 25a Abs. 1, § 25b Abs. 1 und
§ 33a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit
§ 2f erforderlich ist und das Maßnahmenprogramm nach § 36
des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c entspre-
chende Anforderungen enthält. § 49 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes bleibt unberührt.“

18. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird der abschließende Punkt durch ein Komma er-
setzt und werden die Worte „wenn die in den §§ 25a bis 25d
und 33a des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2f
genannten Bewirtschaftungsziele dies erfordern und das
Maßnahmenprogramm nach § 36 des Wasserhaushaltsgeset-
zes in Verbindung mit § 2c entsprechende Ausbaumaßnah-
men vorsieht.“ angefügt.

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„Es können insbesondere Art und Umfang der Ausbaumaß-
nahmen und die hierfür einzuhaltenden Fristen bestimmt
werden.“

19. § 62 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen versehen, mit
Auflagen verbunden oder befristet werden, soweit dies zur Wah-
rung des Wohls der Allgemeinheit oder zur Erfüllung von öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften, die dem Vorhaben entgegenstehen
können, erforderlich ist. Die Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung von Nebenbestimmungen im Sinne von Satz 1 sowie der
Widerruf sind auch nach Unanfechtbarkeit der Genehmigung zu-
lässig, wenn dies zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach
den §§ 25a bis 25d des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung
mit § 2f erforderlich ist und das Maßnahmenprogramm nach
§ 36 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 2c ent-
sprechende Anforderungen enthält. Die Genehmigung wird dem
Eigentümer der Anlage erteilt. Ein Eigentumswechsel ist der
zuständigen Behörde vom Rechtsnachfolger unverzüglich an-
zuzeigen.“ 

20. In § 68 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „für die Genehmigung
nach § 38 Abs. 1“ gestrichen.

21. Nach § 71 wird folgender § 71a eingefügt:

„§ 71a (zu § 21h WHG)

Erleichterungen für auditierte Betriebsstandorte

Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, zur Förderung der privaten Eigenverantwortung
für Organisationen, die in einem Verzeichnis gemäß den Artikeln
6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwilli-
ge Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssys-
tem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprü-
fung (EMAS) (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) eingetragen sind, durch
Rechtsverordnung Erleichterungen zum Inhalt der Antragsunter-
lagen im Genehmigungsverfahren sowie überwachungsrechtli-
che Erleichterungen vorzusehen. Voraussetzungen hierfür sind,
dass die diesbezüglichen Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 761/2001 gleichwertig mit den Anforderungen sind, die zur
Überwachung und zu den Antragsunterlagen nach den wasser-
rechtlichen Vorschriften des Bundes und des Landes vorgesehen
sind, oder dass die Gleichwertigkeit durch die Verordnung nach
Satz 1 sichergestellt wird. Dabei können auch weitere Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme oder die Rücknahme von Er-
leichterungen geregelt werden, wenn die Voraussetzungen für
deren Genehmigung nicht mehr vorliegen. Ordnungsrechtliche
Erleichterungen können gewährt werden, wenn der Umweltgut-
achter in der Gültigkeitserklärung bescheinigt, dass er die Ein-
haltung der Umweltvorschriften geprüft und keine Abweichun-
gen festgestellt hat. Es können insbesondere Erleichterungen ge-
regelt werden zu

1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen,

2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen
von Ermittlungsergebnissen,

3. Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten,

4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und

5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung.

Die gleichen Erleichterungen können auch für Unternehmen ge-
währt werden, die über ein geprüftes Umweltmanagementsys-
tem nach DIN ISO 14 001 verfügen.“

22. § 113c Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Durchführung der Gewässerüberwachung ein-
schließlich des gewässerkundlichen Mess- und
Beobachtungsdienstes, der Aufstellung des Maß-
nahmenprogramms und des Bewirtschaftungsplans
nach den §§ 36, 36b des Wasserhaushaltsgesetzes in
Verbindung mit § 2c, der Aufgaben des Gewässer-
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ausbaus und der Gewässerunterhaltung nach § 41
und von wissenschaftlichen Untersuchungen zur
Erfüllung der Aufgaben der Wasserwirtschaft,“.

bb) Es werden die folgenden neuen Nummern 4 und 5 ein-
gefügt:

„4. Ermittlung der Art und des Ausmaßes der anthropo-
genen Belastungen einschließlich der Belastungen
aus diffusen Quellen,

5. wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung sowie“.

cc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6 und wie folgt
gefasst:

„6. Durchführung von Maßnahmen zum Schutz von
Röhricht.“

b) Es werden die folgenden Sätze 8 und 9 angefügt:

„Wasserverbände, die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und
andere Träger wasserwirtschaftlicher Maßnahmen sind auf
Verlangen verpflichtet, der für die Wasserwirtschaft zuständi-
gen Senatsverwaltung bei ihnen vorhandene Daten und Auf-
zeichnungen zu überlassen. Die Übermittlung von personen-
und betriebsbezogenen Daten an Behörden anderer Länder
und des Bundes sowie an übergeordnete und zwischenstaat-
liche Stellen ist in dem zur Erfüllung der bestehenden Ver-
pflichtungen erforderlichen Umfang, insbesondere zur Erfül-
lung der Koordinierungspflicht nach § 2c Abs. 1, zulässig.“

23. In § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 3, § 16 h Abs. 2 Satz 1 bis 3 und § 38
Abs. 1 Satz 4 wird jeweils die Angabe „Anlage 2“ durch die An-
gabe „Anlage 3“ ersetzt.

24. Es wird folgende neue Anlage 2 eingefügt:

„Anlage 2 (zu § 2e Abs. 1 und § 2f Abs. 1 Nr. 4)

Schutzgebiete im Sinne von § 2e Abs. 1 und § 2f Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 sind:

1. Wasserschutzgebiete und Wasservorbehaltsgebiete nach § 22
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 19 des Wasserhaushalts-
gesetzes;

2. Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquati-
scher Arten ausgewiesen wurden;

3. Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden,
einschließlich der Gewässer, die nach § 3 Abs. 1 der Bade-
gewässerverordnung vom 2. Juli 1998 (GVBl. S. 222), die
durch Verordnung vom 27. November 2003 (GVBl. S. 585)
geändert worden ist, als Badegewässer im Sinne der Richt-
linie 76/160/EWG des Rates vom 8. Dezember 1975 über die
Qualität der Badegewässer (ABl. EG Nr. L 31 S. 1) ausge-
wiesen wurden;

4. nährstoffsensible Gebiete einschließlich der Gebiete, die im
Rahmen der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. De-
zember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. EG Nr. L
375 S. 1) als gefährdete Gebiete ausgewiesen wurden, sowie
Gebiete, die im Rahmen der Verordnung zur Umsetzung der
Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von
kommunalem Abwasser vom 19. Mai 1996 (GVBl. S. 226)
als empfindliche Gebiete ausgewiesen wurden;

5. Gebiete, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten
ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder Verbesserung
des Wasserstandes ein wichtiger Faktor für diesen Schutz ist,
einschließlich der Natura-2000-Standorte, die in Umsetzung
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) (Flora-Fau-
na-Habitat-Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG des
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) ausgewiesen wurden.

Der Zusammenfassung des Verzeichnisses, das obligatorischer
Bestandteil des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet ist,
sind Karten beizufügen, in denen die Lage jedes Schutzgebietes
angegeben ist; ferner sind die gemeinschaftlichen, einzelstaat-
lichen oder lokalen Rechtsvorschriften zu nennen, auf deren
Grundlage diese Gebiete ausgewiesen wurden.“

25. Die bisherige Anlage 2 wird die neue Anlage 3.

26. Die bisherige Anlage 3 wird aufgehoben.

Artikel II

Neubekanntmachung des Berliner Wassergesetzes

Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Berliner Wassergesetz in der vom Inkrafttreten
dieses Gesetzes an geltenden Fassung in neuer Rechtschreibung
bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu
beseitigen.

Artikel III

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung

über die Veränderungssperre XII-6-2 B/35
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lankwitz

Vom 7. Dezember 2004

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 13
Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578) wird verordnet:

§ 1

Für die Grundstücke Birkbuschstraße 49–51/Siemensstraße 27,
Birkbuschstraße 54–56 und Nicolaistraße 2/6 im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, Ortsteil Lankwitz, für die das Bezirksamt neben anderen
Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen
hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs
ein.

§ 2

Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me während der Dienststunden beim Bezirksamt Steglitz-Zehlen-
dorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz,
Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und Bauaufsicht –,
aus.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 18 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber
dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin geltend machen; der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach
§ 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Geset-
zes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Februar 2005

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r S t ä g l i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Bekanntmachung
der Neufassung der Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamten

Auf Grund des Artikels III der Fünfzehnten Verordnung zur
Änderung der Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 2004
(GVBl. S. 530) wird nachstehend der Wortlaut der Verordnung über
die Arbeitszeit der Beamten in der Fassung vom 21. November 1995
(GVBl. S. 790) unter Berücksichtigung

des Artikels I der Verordnung zur Änderung arbeitszeit-
rechtlicher und sonderurlaubsrechtlicher Vorschriften
vom 4. Dezember 1996 (GVBl. S. 516),

des Artikels XVI § 3 des Gesetzes zur Beseitigung
des strukturellen Ungleichgewichts des Haushalts vom
12. März 1997 (GVBl. S. 69),

des Artikels I der Elften Verordnung zur Änderung
der Arbeitszeitverordnung vom 13. Juli 1999 (GVBl.
S. 410),

des Artikels VIII des Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorschriften vom
22. Juli 1999 (GVBl. S. 422),

des Artikels I der Verordnung zur Änderung ar-
beitszeitrechtlicher und nebentätigkeitsrechtlicher Vor-
schriften vom 15. November 1999 (GVBl. S. 595),

des Artikels III des Gesetzes zur Sanierung des Haus-
halts 2000 vom 20. April 2000 (GVBl. S. 286),

des Artikels I der Zweiten Verordnung zur Änderung
arbeitszeitrechtlicher und urlaubsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 3. Mai 2002 (GVBl. S. 148),

des Artikels I der Zwölften Verordnung zur Änderung
der Arbeitszeitverordnung vom 6. Januar 2003 (GVBl.
S. 2),

des Artikels VII des Zweiten Gesetzes zur Änderung
dienstrechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorschriften
vom 10. Februar 2003 (GVBl. S. 62),

des Artikels I der 13. Verordnung zur Änderung der
Arbeitszeitverordnung vom 10. März 2003 (GVBl.
S. 130),

des Artikels I der Dritten Verordnung zur Änderung ar-
beitszeitrechtlicher und urlaubsrechtlicher Vorschriften
vom 22. Juli 2003 (GVBl. S. 290),

des Artikels I der 14. Verordnung zur Änderung der
Arbeitszeitverordnung vom 21. Januar 2004 (GVBl.
S. 72) und

des Artikels I der Fünfzehnten Verordnung zur Än-
derung der Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember
2004 (GVBl. S. 530)

in der vom 1. Januar 2005 an geltenden Fassung bekannt gemacht.

Berlin, den 16. Februar 2005

Senatsverwaltung für Inneres

Dr. K ö r t i n g
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Auf Grund des § 35 Abs. 1 und 5 des Landesbeamtengesetzes in
der Fassung vom 19. Mai 2003 (GVBl. S. 202), zuletzt geändert
durch Artikel XI des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl.
S. 516), wird verordnet:

§ 1

Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Landesbeamten beträgt, so-
fern nicht in dieser Verordnung etwas anderes bestimmt oder zuge-
lassen ist, im Durchschnitt 40 Stunden in der Woche.

(2) Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit vermindert sich für
jeden gesetzlich anerkannten Wochenfeiertag um die auf diesen Tag
entfallende Arbeitszeit.

(3) Die wöchentlichen Pflichtstunden der Lehrer im Rahmen der
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Absatz 1) ergeben sich aus
der Anlage zu dieser Rechtsverordnung. Die Gewährung von An-
rechnungs- und Ermäßigungsstunden, insbesondere bei Schwerbe-
hinderung oder der Wahrnehmung von Schulleitungsfunktionen,
wird von der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung, für
die Lehrer an den Studienkollegs für ausländische Studierende von
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, im Einverneh-
men mit der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwal-
tung für Inneres durch Verwaltungsvorschriften geregelt. Ermäßi-
gungsstunden aus Altersgründen sind nicht zulässig. Bei der Festset-
zung der wöchentlichen Pflichtstunden ist der Zeitaufwand für die
Abnahme sowohl der schulischen Prüfungen als auch der Prüfungen
nach dem Berufsbildungsgesetz berücksichtigt.

(4) Pausen sind im Voraus festliegende, der Erholung dienende
Unterbrechungen der Arbeitszeit, in denen Landesbeamte weder Ar-
beit zu leisten noch sich dafür bereit zu halten haben. Bei Beamten
im Sinne des § 102 des Landesbeamtengesetzes können Pausen we-
gen zwingender rechtlicher Bestimmungen oder unabweisbarer
dienstlicher Erfordernisse unterbrochen werden. Die Einzelheiten
regelt die Dienstbehörde. Pausen werden auf die Arbeitszeit nicht
angerechnet.

§ 2

Gewährung eines freien Tages

(1) Der Beamte wird in jedem Kalenderjahr an einem Arbeitstag
unter Fortzahlung der Besoldung vom Dienst freigestellt. Der An-
spruch auf Freistellung wird erstmals erworben, wenn das Beamten-
verhältnis fünf Monate ununterbrochen bestanden hat. Die unmittel-
bar vor Übernahme in das Beamtenverhältnis beim selben Dienst-
herrn verbrachte Zeit einer Beschäftigung als Arbeitnehmer ist anzu-
rechnen. Der Anspruch auf Freistellung nach Satz 1 entfällt, wenn
der Beamte in demselben Kalenderjahr auf Grund eines vorangegan-
genen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses bereits einen Tag von der
Arbeit freigestellt war. Die Dauer der Freistellung beträgt höchstens
acht Stunden oder bei Abweichungen von der regelmäßigen Arbeits-
zeit (§ 1) höchstens ein Fünftel der für den Beamten geltenden
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit.

(2) Die Freistellung vom Dienst soll grundsätzlich nicht unmittel-
bar vor oder nach dem Erholungsurlaub erfolgen.

(3) Hat der Beamte an dem für die Freistellung vorgesehenen Tag
Dienst zu leisten, ist die Freistellung innerhalb desselben Kalender-
jahres nachzuholen. Ist dies aus dienstlichen Gründen nicht möglich,
ist die Freistellung innerhalb der ersten zwei Monate des folgenden
Kalenderjahres nachzuholen. Eine Nachholung in anderen Fällen ist
nicht zulässig.

(4) Bei Lehrern, auf die § 7 der Erholungsurlaubsverordnung An-
wendung findet, wird der Anspruch auf freie Tage durch die Schul-
ferien oder Semesterferien abgegolten, wenn sie die Dauer des Erho-
lungsurlaubs überschreiten.

§ 2 a

Gewährung von freien Unterrichtstagen für Lehrer

(1) Lehrer werden an zwei Unterrichtstagen pro Schuljahr unter
Fortzahlung der Besoldung vom Dienst freigestellt. Für das Schuljahr
2004/2005 werden diese Tage auf den 19. und 20. Mai 2005 und vom
Schuljahr 2005/2006 an wird der jeweils letzte Unterrichtstag vor den
Sommerferien als einer der unterrichtsfreien Tage festgelegt. Mit die-
ser Festlegung ist der jeweilige Anspruch abgegolten. Das Vorziehen
oder Nachholen der festgelegten Freistellungstage ist nicht zulässig.
Ab dem Schuljahr 2005/2006 kann der zweite unterrichtsfreie Tag
von jedem Lehrer individuell in Anspruch genommen werden. Ist die
Inanspruchnahme des individuell festgelegten Tages aus dienstlichen
Gründen nicht möglich, kann diese längstens bis zum Ende des auf
das laufende Schuljahr folgenden Schulhalbjahres nachgeholt wer-
den. Die Festlegung der freien Unterrichtstage für die Lehrer an den
Studienkollegs für ausländische Studierende erfolgt abweichend von
den Sätzen 2, 5 und 6 durch die jeweilige Dienstbehörde.

(2) Bei Vollzeitbeschäftigten werden pro Schuljahr weitere fünf
Unterrichtstage auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Bei
Teilzeitbeschäftigten oder bei im Schuljahr anteilig Beschäftigten
erfolgt die Gutschrift anteilig. Das Arbeitszeitkonto soll vor Eintritt
in den Ruhestand durch Freistellung ausgeglichen werden. Ist ein
Ausgleich durch Freistellung nicht möglich, kann ein entsprechen-
der finanzieller Ausgleich gewährt werden.

§ 3

Arbeitstag

(1) Arbeitstag ist grundsätzlich der Werktag mit Ausnahme des
Sonnabends.

(2) Arbeitstag kann jedoch ein Sonnabend oder ein Sonn- oder
Feiertag dann sein, wenn die dienstlichen Verhältnisse dies erfordern.

(3) Am 24. und 31. Dezember wird Dienstbefreiung unter Fortzah-
lung der Bezüge gewährt, soweit dienstliche Verhältnisse nicht ent-
gegenstehen. Ist eine Dienstbefreiung aus dienstlichen Gründen
nicht möglich, ist für die an diesen Tagen geleistete Arbeitszeit an ei-
nem anderen Tag entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren.

§ 4

Arbeitszeiteinteilung

(1) Der Dienst ist grundsätzlich in durchgehender Arbeitszeit zu
leisten. Soweit nach den dienstlichen Verhältnissen oder den berech-
tigten Interessen der Beamten eine andere Einteilung zweckmäßig
ist, kann die oberste Dienstbehörde eine in Vor- und Nachmittags-
dienst geteilte Arbeitszeit zulassen.

(2) Bei einer durchgehenden Arbeitszeit von mehr als sechs Stun-
den ist eine Pause einzulegen, die mindestens 30 Minuten beträgt.

(3) Soweit dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenste-
hen, kann den Beamten gestattet werden, innerhalb einer Zeitspanne
den Beginn und das Ende ihrer Arbeitszeit selbst zu bestimmen
(gleitende Arbeitszeit). Dabei sind Beginn und Ende der von den Be-
amten selbst zu bestimmenden täglichen Anwesenheitszeit innerhalb
der Rahmenanwesenheitszeit von 6.00 bis 19.30 Uhr zu legen. Inner-
halb der Rahmenanwesenheitszeit besteht ein Zeitraum, während-
dessen alle vollzeitbeschäftigten Dienstkräfte anwesend sein müssen
(Kernzeit). Dieser liegt montags bis donnerstags zwischen 9.00 und
15.00 Uhr und freitags zwischen 9.00 und 14.00 Uhr. An Tagen mit
Spätsprechstunden oder aus anderen zwingenden dienstlichen Grün-
den kann die Kern- und Rahmenanwesenheitszeit für die betroffenen
Beamten später beginnen. Die Kernzeit kann durch die Festsetzung
von bereichsspezifischen Funktionszeiten ersetzt werden, in denen
das zur Gewährleistung des Dienstleistungsversprechens erforder-
liche Personal anwesend sein muss.

Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamten (Arbeitszeitverordnung – AZVO)

in der Fassung vom 16. Februar 2005
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(4) Auf Wunsch des Beamten kann eine Unterbrechung der täg-
lichen Anwesenheitszeit, ein späterer Beginn oder ein früheres Ende
der Kernzeit zugelassen werden.

§ 4 a

Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle

Bis zum 31. Juli 2006 kann für Lehrer innerhalb der durchschnitt-
lichen Wochenarbeitszeit von der Anlage zu § 1 Abs. 3 abgewichen
werden, sofern damit die Qualität schulischer Arbeit verbessert und
die Entwicklung neuer Unterrichtsformen und -methoden gefördert
werden. Hierbei wird durch eine Abweichung von den vorgegebenen
Pflichtstunden das Gesamtvolumen der Lehrerpflichtstunden dauer-
haft nicht vermindert.

§ 5

Abweichende Einteilung der regelmäßigen Arbeitszeit

(1) Eine von § 1 abweichende Einteilung der regelmäßigen
Arbeitszeit (Verlängerung oder Verkürzung) ist innerhalb eines
Jahres auszugleichen. Die Arbeitszeit darf hierbei zehn Stunden am
Tage und 60 Stunden in der Woche nicht überschreiten; die oberste
Dienstbehörde kann bei dringendem dienstlichen Bedürfnis Abwei-
chungen zulassen, jedoch dürfen zwölf Stunden am Tage nicht über-
schritten werden. Durch dienstlich erforderliche Vor- oder Nachar-
beit entstandene Zeitguthaben werden auf ein Arbeitszeitkonto ge-
schrieben und können nach Absprache mit dem Fachvorgesetzten ta-
ge- oder blockweise innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden.

(2) In den Schuljahren 1998/1999 und 1999/2000 können die
wöchentlichen Pflichtstunden der Lehrer, die vor Beginn des Schul-
jahres das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch so ver-
teilt werden, dass innerhalb eines Zeitraumes von höchstens vier
Schuljahren um bis zu zwei Pflichtstunden wöchentlich zusätzlich
zu leisten sind und im Anschluss daran, spätestens jedoch nach Ab-
lauf von fünf Schuljahren beginnend mit dem Schuljahr 2003/2004
oder 2004/2005, zum Ausgleich die zu leistenden Pflichtstunden in
entsprechendem Umfang und für den gleichen Zeitraum verringert
werden (Arbeitszeitkonto). Für Lehrer, die vor Beginn des Schuljah-
res bereits das 50., aber noch nicht das 53. Lebensjahr vollendet ha-
ben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der Zeitraum höchstens zwei
Schuljahre beträgt und wöchentlich höchstens eine Pflichtstunde zu-
sätzlich zu leisten ist. Lehrer, die vor Beginn des Schuljahres bereits
das 53. Lebensjahr vollendet haben, können auf Antrag an dieser Re-
gelung teilnehmen; gleiches gilt für teilzeitbeschäftigte Lehrer, de-
ren regelmäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl um mindestens
drei Pflichtstunden pro Woche reduziert ist, sowie für schwerbehin-
derte und gleichgestellte Lehrkräfte. Das Nähere regelt die für das
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der
Senatsverwaltung für Inneres durch Verwaltungsvorschriften.

§ 6

Bereitschaftsdienst

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend den dienstli-
chen Bedürfnissen verlängert werden, wenn sie ganz oder teilweise
in Bereitschaft besteht. Im wöchentlichen Zeitraum dürfen 50 Stun-
den nicht überschritten werden, es sei denn, die Bereitschaft in die-
sem Zeitraum beträgt mehr als 30 Stunden.

(2) Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn sich der Beamte in seiner
Dienststelle oder an einem anderen von seiner Dienstbehörde oder
seinem Dienstvorgesetzten bestimmten Ort außerhalb seiner Häus-
lichkeit aufzuhalten hat, um bei Bedarf zur Dienstleistung herange-
zogen werden zu können, und die Zeitdauer seiner Inanspruchnahme
erfahrungsgemäß durchschnittlich weniger als 50 vom Hundert der
Bereitschaftsdienstzeiten beträgt.

§ 7

Rufbereitschaft

Rufbereitschaft ist das Bereithalten des hierzu verpflichteten Beam-
ten in seiner Häuslichkeit (Hausrufbereitschaft) oder das Bereithalten
an einem von ihm anzuzeigenden und dienstlich genehmigten Ort sei-
ner Wahl (Wahlrufbereitschaft), um bei Bedarf zu Dienstleistungen
sofort abgerufen werden zu können. Beim Wohnen in einer Gemein-
schaftsunterkunft gilt als Häuslichkeit die Gemeinschaftsunterkunft.

§ 8

Abweichungen

(1) Für Beamte, die regelmäßig Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen
Dienst leisten, können die zuständigen obersten Dienstbehörden un-
ter Berücksichtigung des auf Wochenfeiertage fallenden Dienstes
von den §§ 1 bis 5 abweichen, soweit dringende dienstliche Bedürf-
nisse es erfordern. Das Gleiche gilt für die Beamten, deren Arbeits-
zeit nicht nur auf die Tage Montag bis Freitag verteilt ist, für die Leh-
rer und für die im Röntgen- oder Radiumdienst tätigen Beamten.

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit für Beamte im Sinne von § 102
des Landesbeamtengesetzes beträgt nach § 1 Abs. 1 im Durchschnitt
40 Stunden in der Woche. Bei einer durchgehenden Arbeitszeit von
mehr als sechs Stunden ist nach § 4 Abs. 2 eine Pause einzulegen, die
mindestens 30 Minuten beträgt. Für die in Satz 1 genannten Beam-
ten, die regelmäßig Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen Dienst leisten,
tritt an die Stelle der regelmäßigen Arbeitszeit zuzüglich der Pausen-
zeiten die regelmäßige Anwesenheitszeit. Diese beträgt für den
Dienst in Direktions- und Einsatzhundertschaften im Durchschnitt
41, im Übrigen 41,5 Stunden in der Woche.

(3) Für Beamte im Sinne von § 102 des Landesbeamtengesetzes,
die regelmäßig Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen Dienst leisten, fin-
den Absatz 2 Satz 2, § 1 Abs. 4 und § 4 Abs. 2 keine Anwendung.

§ 9

Mehrarbeit

(1) Der Beamte ist verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingen-
de dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit
auf Ausnahmefälle beschränkt. Wird er durch eine dienstlich ange-
ordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Mo-
nat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihm
innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewäh-
ren.

(2) Ist eine Dienstbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 aus zwingenden
dienstlichen Gründen nicht möglich, so erhalten Beamte in Besol-
dungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern eine Vergütung nach
§ 48 des Bundesbesoldungsgesetzes und den auf Grund dessen erlas-
senen Vorschriften über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung
für Beamte.

§ 10

Schwerbehinderte

(1) Schwerbehinderten Beamten, die infolge ihrer Behinderung in
ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträch-
tigt sind und die für den Weg zu oder von ihrer Dienststelle ein öf-
fentliches Verkehrsmittel benutzen, kann, sofern sie nicht an der
gleitenden Arbeitszeit (§ 4 Abs. 3) teilnehmen können, gestattet
werden, ihren Dienst bis zu einer halben Stunde später zu beginnen
oder früher zu beenden.

(2) Unabhängig von dem Vorliegen der Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 kann schwerbehinderten Beamten, in deren Schwerbehin-
dertenausweis nach der Schwerbehindertenausweisverordnung das
Merkzeichen „aG“, „H“, „B“ oder „Bl“ eingetragen ist, gestattet
werden, ihren Dienst bis zu einer halben Stunde später zu beginnen
oder früher zu beenden.

§ 11

Teilzeitbeschäftigung

(1) Bei Ermäßigung der Arbeitszeit auf einen Anteil der regelmä-
ßigen Arbeitszeit (Teilzeitbeschäftigung) ermäßigt sich die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit (§ 1 Abs. 1) entsprechend. Bei
teilzeitbeschäftigten Lehrern verringert sich die in der Anlage zu die-
ser Rechtsverordnung aufgeführte Zahl der wöchentlichen Pflicht-
stunden anteilig; Regelungen nach Absatz 3 bleiben hiervon unbe-
rührt.

(2) Die ermäßigte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ist
innerhalb einer Woche zu erbringen. Wenn die dienstlichen Verhält-
nisse es zulassen oder erfordern, kann die ermäßigte regelmäßige
Arbeitszeit so verteilt werden, dass innerhalb eines Zeitraumes von
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höchstens einem Jahr die auf diesen Zeitraum entfallende ermäßigte
Arbeitszeit erbracht wird. Bei Teilzeitbeschäftigung nach § 35c des
Landesbeamtengesetzes (Altersteilzeit) kann der Zeitraum nach
Satz 2 bis zur Dauer des entsprechenden Teilzeitbewilligungszeit-
raumes überschritten werden; eine volle Freistellung vom Dienst
darf in diesen Fällen nur unmittelbar vor dem Beginn des Ruhestan-
des liegen (Blockmodell).

(3) In den Fällen des § 35a Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes
kann die Teilzeitbeschäftigung auch in der Form bewilligt werden,
dass eine volle Freistellung vom Dienst von nicht mehr als einem
Jahr erfolgt und zum Ausgleich dafür während der Teilzeitbeschäfti-
gung entsprechende zusätzliche Arbeit geleistet wird (Sabbatical).
Im Schuldienst ist eine volle Freistellung vom Dienst nur für ein
Schulhalbjahr oder ein Schuljahr zulässig. Ein Sabbatical darf die
Höchstdauer von zehn Jahren nicht überschreiten. Die volle Freistel-
lung vom Dienst darf frühestens mit der Hälfte des Teilzeitbewilli-
gungszeitraumes beginnen; die Dienstbehörde darf Ausnahmen zu-
lassen.

(4) Zeitguthaben, die im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung er-
worben werden, können nach entsprechender dienstlicher Vereinba-
rung auch auf einem langfristigen Zeitkonto gutgeschrieben werden.
Die üblichen Jahresausgleichszeiträume entfallen in diesen Fällen.

§ 12

Ort und Zeit der Dienstleistung

(1) Der Dienst ist grundsätzlich in der Dienststelle und innerhalb
der von der Dienststelle im Einzelnen festgelegten Arbeitszeit zu
leisten, soweit nicht etwas anderes erforderlich, zweckmäßig oder
üblich ist. Auf Antrag des Beamten kann Telearbeit, auch unter Ab-
weichung von Satz 1, unter Berücksichtigung dienstlicher Belange
zugelassen werden.

(2) Der besonderen Beanspruchung der Arbeitskraft bei Nacht-
dienst ist durch angemessene Erleichterung der Dienstausübung
Rechnung zu tragen.

§ 13

Zuständigkeit

(1) Soweit in § 4 Abs. 1 Satz 2, § 5 Abs. 1 Satz 2, § 6 Abs. 2 und
§ 8 Abs. 1 Satz 1 nichts anderes bestimmt ist, trifft die nach dieser
Verordnung erforderlichen Entscheidungen die Dienstbehörde unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes.
Im Falle des § 9 Abs. 1 können die Dienstbehörden ihre Befugnisse
auf die Dienstvorgesetzten übertragen.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für die Wahrnehmung der Auf-
gaben und Befugnisse, die sich aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 der auf Grund
des § 48 des Bundesbesoldungsgesetzes erlassenen Verordnung er-
geben, die fachlich zuständige Senatsverwaltung zuständig.

§ 14

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die hauptamtlich tätigen Beamten. Die
Arbeitszeit der übrigen Beamten richtet sich nach dem dienstlichen
Bedürfnis.

§ 14 a

(aufgehoben)

§ 15*)

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft.

Anlage zu § 1 Abs. 3 AZVO

Wöchentliche Pflichtstundenzahl für Lehrer

1. Grundschulen, Krankenanstalten, Grundstufen der Gesamtschulen (einschließlich John-F.-Kennedy-Schule) . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Beo-Klassen, soweit die Lehrkraft dort überwiegend tätig ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Sonderklassen für körperbehinderte Kinder sowie Sprachheilklassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2. Hauptschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. Realschulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Gymnasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Französisches Gymnasium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5. Gesamtschulen (ohne Grundschulteil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

John-F.-Kennedy-Schule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6. Abendgymnasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Kollegs an VHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Berlin-Kolleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Studienkollegs für ausländische Studierende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7. Sonderschulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Gehörlosenschule und Blindenbildungsanstalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8. Schulen in Heimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

9. Berufsfeldbezogene Oberstufenzentren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in der ursprünglichen Fassung vom 4. Dezember 1967.
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Achtundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Abgeltung

der Bürokosten der Gerichtsvollzieher
Vom 21. Februar 2005

Auf Grund des § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3390), in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertragung der
Ermächtigung nach § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes vom
12. September 1975 (GVBl. S. 2370) wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvoll-

zieher vom 22. Oktober 1975 (GVBl. S. 3059, 1976 S. 204), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 16. September 2004 (GVBl. S. 398),
wird wie folgt geändert:
1. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
Als Entschädigung erhält der Gerichtsvollzieher die von ihm

erhobenen Schreibauslagen und einen Anteil der von ihm für die
Erledigung der Aufträge vereinnahmten Gebühren. Der Gebüh-
renanteil wird für das Jahr 2003 auf 48,2 v. H. festgesetzt. Solan-
ge für die darauf folgenden Kalenderjahre noch kein Gebühren-
anteil festgesetzt ist, gilt der für das Kalenderjahr 2003 festge-
setzte Gebührenanteil vorläufig weiter.“

2. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Höchstbetrag der einem Gerichtsvollzieher zuste-

henden Gebührenanteile beträgt im Kalenderjahr 2003 19 800 €.
§ 2 Satz 2 gilt entsprechend. Wird der Höchstbetrag an Gebüh-
renanteilen überschritten, so verbleiben dem Gerichtsvollzieher
50 vom Hundert des Mehrbetrages.“

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft.

Berlin, den 21. Februar 2005

Senatsverwaltung für Justiz

Karin S c h u b e r t
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